
Bedingungen für die Teilnahme an den Frühjahrs- bzw. 
Herbstbasaren im Kindergarten Bakede 

 
Die Teilnahme als Verkäufer am Basar ist nicht an die Vorraussetzung 

gebunden ein Kind im Spielkreis Bakede angemeldet zu haben. 
 
Da die zum Verkauf stehenden Artikel nicht persönlich durch die Verkäufer verkauft 
sondern den Organisatoren des Basars mit einer etikettierten festen 
Preisvorstellungen  zum Verkauf übergeben werden, gelten folgende, nicht 
verhandelbare, Reglungen für den Verkauf- ohne deren schriftlich Anerkennung 
durch den Verkäufer ist dessen Teilnahme nicht möglich. 
 

1. Der Verkäufer versichert, dass die zum Verkauf stehenden Artikel sein 
Eigentum sind bzw. dem Verkäufer vom Eigentümer die Erlaubnis zum 
Verkauf vorliegt. Eine Überprüfung durch die Organisatoren wird 
ausgeschlossen. 

 
2. Die Organisatoren können die Annahme von Artikeln ablehnen, wenn sie z.B. 
 

• Nicht den in den allgemeinen Verkaufsrahmen passen (z.B. Flohmarktware 
etc.) bzw. aufgrund Ihrer Art oder Beschaffenheit für Kinder nicht geeignet 
sind (z.B. Erwachsendenbekleidung – Ausnahme: Umstandsmode ) 

 

• Unsauber oder kaputt sind 
 

• Fehlerhaft oder falsch ausgezeichnet sind 
 

• Nicht zu bevorstehenden Saison passen wie z.B. reine Sommerware zum 
Herbst/Winter-Basar oder entsprechende Winterware zum 
Frühjahr/Sommerbasar 
 

3. Die Organisatoren übernehmen trotz Ordnerstellung keine Haftung für 
Verschmutzungen oder Beschädigungen an den Artikeln bzw. den Verlust oder 
Diebstahl von Artikeln. 

 
4. Sollten nach dem Basar Artikel auf Grund abgefallener Etiketten keinem 

Verkäufer mehr zugeordnet werden können, werden diese am Abholtermin 
öffentlich ausgestellt und zusätzlich noch eine Woche bei den Organisatoren 
zur nachträglichen Abholung aufbewahrt. 

 
5. Die Artikel werden von den Organisatoren nur zu dem vom Verkäufer 

etikettierten Preis verkauft. Handeln findet nicht statt. Von diesem 
Verkaufspreis werden anschließend 20 % als Spende für den Kindergarten 
Bakede sowie 3 € für die Etiketten abgezogen. Der verbleibende Betrag wird 
dem Verkäufer bei Abholung seiner nicht verkauften Artikel bar ausgezahlt. 

 
Euer Basarteam 

 
 

 


